
Mitgliederversammlung ADFC Kreisverband München e.V. am 10.03.2023

Antrag Nr. 2

Antragsteller:  Michael Hälsig

Betreff:  Ermächtigung zu redaktionellen Änderungen

Antrag:
Der Wortlaut der heute mit den beschlossenen Änderungen angenommenen Satzung soll durch eine 
Redaktionskommission endgültig festgestellt werden. Sie ist zu redaktionellen Änderungen ermächtigt, 
die bei der Zusammenstellung des geänderten Satzungswortlauts erforderlich werden.

In die Redaktionskommission werden berufen: Andreas Schön, Michael Hälsig, Antje Wagner, Martin 
Glas und Mathias Neumüller und ggf. weitere TeilnehmerInnen der Mitgliederversammlung.

Begründung:
Die Formulierung des Antrags ist angelehnt an Stöber, Handbuch zum Vereinsrecht, Rand-Nr. 650, und 
Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, Rand-Nr. 135.

Die  Kommission ist  nicht  zu  sachlichen Änderungen  befugt.  Sie  darf  nur  sprachliche (redaktionelle) 
Änderungen  vornehmen  oder  z.  B.  die  Nummerierung  korrigieren.  Unklare,  nicht  eindeutige 
Formulierungen darf sie nicht nachbessern, weil das bereits eine inhaltliche Änderung wäre.

Der  Beschluss  muss  mit  der  Zweidrittelmehrheit  gefasst  werden,  die  im  ADFC  München  für 
Satzungsänderungen erforderlich ist.


